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DEGI Deutsche Gese3-1schaft .1.
für fanobilienfonds rbE

DETT,EFSEN & WevrucH

rlnn

hlorbert Binsenhofen

RAe Detlefsen & Weyrich

zeigen wir an, daß die Antragstellerin auch im streitigen Ver-
fahren durch uns vertreten wird. Wir werden beantragen.

1. den Beklagten zü verurteilen, an die Kläqerin € 7.2L9.93
nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz auf € 1.042,fr'? seit dem 06.09.21fr2 sowie aus je €

2,ASg,AZ seit dem 06.10., 06.11. sowie 06.12.2AA2 zu zah-

1en.

DEUTSCHE BANK AG {BLZ 20ü 700 00) 4604?El HSH NüRDBANK (BLZ 20ü 500 0O) 3t3 304 000
POSTfiTROAMT HÄ"\4BURü {BLZ 200 100 20) 1003272Ü4

§TEIIERNLIMMER: 741352/0ü2 I 9

Klage I

TÄTIGKNIT§SCI{W ERPU NKTE

Dr. Peter Detlefsen

Baurecht. Erbrecht

Ceselischaftsrecht

zugleich Fachanwalt für Arbeitsresht

Frank lVeyrieh
Baurecht. Mietreühr

Cese]lschaftsrechl

Christisn Hi*lsen
Ärbeitsrecht, Baurecht

Erbrecht

Eergstraße ?

20095 Hamburg

Telefon {040) 32 46 14

12 6?29
33 76 33

Teiefax (040) 33 70 9l

Gerichrskastea 82

dEtlefsenundweyrich@t-on line.de

O?- Mrz. 06
trr/1u-75/2005



.-:: -.--i-:-; ;ea:Itragen wir für den fa1l, daß das schr-ftliche

=:: = :-: a:. ::,:ecrdnet werden sollte,

_. -=:- fe<--agten entsprechend einem evt1. Anerkenntnj.s ohne

:.::i-:-che VerhandJ-ung gemäß § 307 ZPA Eu verLlrteiren;

l. -:rter den Voraussetzungen des § 331 III ZPÜ Versäumnisur-

:eiI geqen den Beklagten ohne mündliche Verhandlung zu er-
lassen.

_ :egrirdung;
-.
l-e K:äger:n nimmt den Beklag:en auS einem eherna:lgen Gewerbe-

::i:etveri]äitrls a.rf 3ah.l-unE :ücks:änciigen Mietzinses ir: An-

sprtch, Der Bek-agte war Yie*,er j-rr Gewerbeobjekt. Große Bleichen

31, 2ü354 Hamburg, {Kaufnannshaus) .

Dag l,{ietverhältnis begann arn 25. 02. l-9BB und endete am

29.A2.2004. Es brar, insbescncie:e in ien letzten Jahren Yon ge-

wissen Schwierigkelten im Jmgang geprägt.

Mit dem dieser Anspruchsbeqründung zugrundeliegenCen Mah:rbe-

scheid wurde ein Teil der insgesamt noch offenen Sorderungen - tl \v/

unter vorheriger Verrechnung mit der Hietsicherheit geltend
:f ' fZ ' 2005 zu verj ähren

clroht.

Den dem I'lietverirältnis zugrundelieqenden Mietvertrag üherrei-
chen wir al-s

/ Anlage K 1 / (in Fotokople) i*ird nachgerelcht.

In dem hier maßgeblictren Zeitraum §eptember 2iü2 bis Dezember

2Q0? betrug die monatliche Miete € 2.400,06. Sie setzte sich

zusammen aus einer Nettokaltmiete für den Laden mit € 1.621,55.

einer Nettokaltmiete für den Kellerraum mit e 153,47 sowie Be-



t ri ebs kostenvcraus zahl ungen

vorauszahlunEen in Höhe Yon

werLsteuer mit € 331,04.

Höhe von € t4],00. Heizkosten-
14?.ü0 und schließlich der Mehr-

l-n

t-

Hier werd.en geltend gemacht nur die Nettokattmieten fur den La-

den. den Keller und die insgesamt hierauf entfallende Mehr-

wertsteuer. Dle Forderurrq- setzt sich also zusammen aus €
1-627,55, € 153,4? und Cer auf die Summe anfallenden Umsatz-

steuer.

Der Beklagte |rat für die Honate August, SepLember. Oktobern No-

vember und Dezernber 2AAZ gar keine Mietezahlungen geleistet.
Auch für die ilorangegangenen Monate hat er unhefechtigt Einbe-

halte vorgenommen. Urrter Verrechnung mit der Mietsicherheit
verbleibt aus der S"

von € 1.Ü42,8?. Hinzu kommen die Nettokaltrnieten zzgl, Umsatz-

sLeuer frir die Monate Oktober, November und Dezember 2ÜA2.

De6 Bektagte hat sich vorprozessual auf Mänge1 der Mietsache

und Mindelunqrslechte berufen. Mängel der Miet§ache gab es aber

nicht. Hierzu hehalten wir uns im Hinblick auf den zu erwarten-
den Sachvortrag des Beklagten weitere Ausführungen ausdrücklich
vor.

Nach allem ist der Beklagte antragrsgemäß zu verurteilen. tfelte-
rer Sachvortrag hleibt vorbehalten.
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